
BERICHTIGUNGEN

Berichtigung des Gemeinsamen Standpunkts 2008/652/GASP des Rates vom 7. August 2008 zur Änderung des
Gemeinsamen Standpunkts 2007/140/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Iran

(Amtsblatt der Europäischen Union L 213 vom 8. August 2008)

Seite 59, Erwägungsgrund 11:

anstatt: „(11) Ferner sollte zusätzlich zu den vom Sicherheitsrat oder vom Sanktionsausschuss festgelegten
Artikeln, Materialien, Ausrüstungen, Gütern und Technologien die Lieferung, der Verkauf oder
der Transfer bestimmter Artikel, Materialien, Ausrüstungen, Güter und Technologien an den
Iran verboten werden, die für Tätigkeiten im Zusammenhang mit Anreicherung, Wiederauf­
bereitung oder schwerem Wasser, für die Entwicklung von Trägersystemen für Kernwaffen oder
für die Ausübung von Tätigkeiten im Zusammenhang mit anderen Fragen, bezüglich deren die
Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) ihre Besorgnis geäußert oder die sie als noch offen
bezeichnet hat, verwendet werden könnten.“

muss es heißen: „(11) Ferner sollte zusätzlich zu den vom Sicherheitsrat oder vom Sanktionsausschuss festgelegten
Artikeln, Materialien, Ausrüstungen, Gütern und Technologien die Lieferung, der Verkauf oder
der Transfer bestimmter Artikel, Materialien, Ausrüstungen, Güter und Technologien an den
Iran verboten werden, die zur Ausübung von Tätigkeiten im Zusammenhang mit Anreicherung,
Wiederaufbereitung oder Schwerwasser, für die Entwicklung von Trägersystemen für Kernwaffen
oder zur Ausübung von Tätigkeiten im Zusammenhang mit anderen Fragen, bezüglich deren die
Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) ihre Besorgnis geäußert oder die sie als offen be­
zeichnet hat, beitragen könnten.“

Seite 59, Artikel 1 Nummer 1 neuer Buchstabe d:

anstatt: „d) gewisse sonstig Artikel, Materialien, Ausrüstungen, Gütern und Technologien, die für Tätigkeiten im
Zusammenhang mit Anreicherung, Wiederaufbereitung oder schwerem Wasser, für die Entwicklung
von Trägersystemen für Kernwaffen oder für die Ausübung von Tätigkeiten im Zusammenhang mit
anderen Fragen, bezüglich deren die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) ihre Besorgnis ge­
äußert oder die sie als noch offen bezeichnet hat, verwendet werden könnten. (…)“

muss es heißen: „d) gewisse sonstige Artikel, Materialien, Ausrüstungen, Güter und Technologien, die zur Ausübung von
Tätigkeiten im Zusammenhang mit Anreicherung, Wiederaufbereitung oder schwerem Wasser, für
die Entwicklung von Trägersystemen für Kernwaffen oder zur Ausübung von Tätigkeiten im Zu­
sammenhang mit anderen Fragen, bezüglich deren die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA)
ihre Besorgnis geäußert oder die sie als offen bezeichnet hat, beitragen könnten. (…)“
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